
Schulen der sozialistischen Arbeit

hang mit der Wahl der Kreistage, 
der Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Ge
meindevertretungen stattfinden, für 
fünf Jahre gewählt. Die S. der Be
zirksgerichte werden durch die Be
zirkstage innerhalb von drei Monaten 
nach Neuwahl der Volksvertretungen 
für fünf Jahre gewählt. Ihre Wahl 
erfolgt auf Vorschlag der zuständigen 
Ausschüsse der Nationalen Front, die 
der Schöffen für Arbeitsrecht auf 
Vorschlag der zuständigen Vorstände 
des FDGB. Die S. des Obersten Ge
richts werden auf Vorschlag des 
Staatsrates von der Volkskammer für 
fünf Jahre gewählt. Diese Wahl er
folgt innerhalb von drei Monaten nach 
der Neuwahl der Volkskammer. Die 
S. des Senats für Arbeitsrecht beim 
Obersten Gericht schlägt der FDGB- 
Bundesvorstand dem Staatsrat vor. 
Nach ihrer Wahl werden die S. der 
Kreis- und Bezirksgerichte durch den 
Direktor des jeweiligen Gerichts, die 
S. des Obersten Gerichts durch den 
Präsidenten des Obersten Gerichts 
verpflichtet. Sie erhalten eine Ur
kunde über ihre Wahl. Die S. der 
Kreis- und Bezirksgerichte sollen 
zwei Wochen im Jahr an der Recht
sprechung des Gerichts teilnehmen. 
Durch die Ausübung ihrer ehrenamt
lichen richterlichen Tätigkeit dürfen 
ihnen keinerlei berufliche, materielle 
oder sonstige persönliche Nachteile 
erwachsen. Für die Zeit der dazu er
forderlichen Freistellung von der Ar
beit sind ihnen entsprechend den 
Rechtsvorschriften die Einkünfte aus 
der beruflichen Tätigkeit weiterzu
zahlen sowie Auslagen zu vergüten. 
Die S. der Kreis- und Bezirksgerichte 
können vor Ablauf ihrer Wahl
periode von der zuständigen Volks
vertretung abberufen werden, wenn 
sie gegen die Verfassung oder die 
Gesetze verstoßen oder ihre Pflichten 
gröblichst verletzen. Wahl, Tätig
keit und Abberufung der S. sind 
im Gerichtsverfassungsgesetz vom 
27. 9. 1974 (GBl. I 1974, Nr. 48) 
geregelt.
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Schulen der sozialistischen Arbeit:
Bestandteil der —> Bewegung „Sozia
listisch arbeiten, lernen und leben“. 
S. sind eine Form der politisch-ideo
logischen Überzeugungsarbeit der 
Gewerkschaften. Erstmals im VEB 
Chemiekombinat Bitterfeld ange
wandt, nehmen die S. heute einen 
festen Platz im gewerkschaftlichen 
Leben ein. Die S. haben die Auf
gabe, vor allem parteilose Gewerk
schaftsmitglieder systematisch mit den 
Grundfragen des Marxismus-Leninis
mus und den Beschlüssen der Partei 
und der Gewerkschaften vertrautzu
machen, ihnen die daraus entstehende 
Aufgabe zu erläutern und ihre Ein
sichten in gesellschaftliche Zusam
menhänge und ökonomische Gesetz
mäßigkeiten zu vertiefen. Durch eine 
lebensnahe und praxisbezogene Wis
sensvermittlung tragen sie dazu bei, 
einen festen Klassenstandpunkt her
auszubilden und befähigen die Teil
nehmer, ihre Aufgaben in der Pro
duktion und im gesellschaftlichen 
Leben besser zu lösen. Die S. arbei
ten auf der Grundlage eines bestätig
ten Themenplans. Gesprächsleiter 
sind erfahrene und klassenbewußte 
Partei-, Gewerkschafts- und Wirt
schaftsfunktionäre, Ingenieure, Tech
niker, Meister, Wissenschaftler der 
URANIA und Vertreter der Kammer 
der Technik. Sie werden von der 
BGL berufen und nach einem von 
ihr bestätigten Plan für ihre propa
gandistische Tätigkeit qualifiziert. In 
den S. werden vielfältige Formen 
angewandt. Die Teilnahme an den 
S. ist freiwillig und erfolgt auf der 
Grundlage des Produktionsprinzips. 
Sie wird als ein bewußter Schritt der 
jeweiligen Arbeitskollektive bewer
tet, dem ernsthafte Überzeugungs
arbeit vorangegangen ist.

Schutzrechtspolitik: Gesamtheit der 
staatlichen Maßnahmen und Metho
den zum planmäßigen Erwerb, zur 
Aufrechterhaltung und Verteidigung 
von Schutzrechten (Patente, Ge
brauchsmuster, Warenzeichen und


